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Text 

Nummernübertragbarkeit 

§ 23. (1) Betreiber öffentlicher Telefondienste haben sicherzustellen, dass ihren Teilnehmern die 
Möglichkeit des Wechsels des Telefondiensteanbieters unter Beibehaltung der Rufnummern ohne Änderung der 
für den betreffenden Rufnummernbereich spezifischen Nutzungsart und bei geografisch gebundenen 
Rufnummern die Möglichkeit des Wechsels des Standortes innerhalb des für den Nummernbereich festgelegten 
geografischen Gebietes eingeräumt wird. 

(2) Betreiber haben die Höhe der aus Anlass einer Nummernübertragung entstehenden Entgeltansprüche 
kostenorientiert zu vereinbaren. Vom portierenden Teilnehmer darf für die Übertragung der Nummer kein 
abschreckendes Entgelt verlangt werden. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch Verordnung die näheren 
Bestimmungen betreffend die Übertragung von Nummern zwischen Mobilfunknetzen festsetzen. Dabei ist 
insbesondere auf internationale Vereinbarungen, die technischen Möglichkeiten, die hiefür erforderlichen 
Investitionen, die effiziente Information über die Identität des Zielnetzes sowie darauf Bedacht zu nehmen, dass 
die Funktionsfähigkeit portierter Nummern auch bei Wegfall des betreffenden Teilnehmernetzes gewährleistet 
ist. 


